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Ariel Sharon (84 Jahre)
Premierminister Israels

2001-2006 

� 18.12.2005: leichter Schlaganfall 
→ blutverdünnende Behandlung

� 6.1.2006 (Vorabend einer OP):
große Hirnblutung, 3 Operationen nötig

� Seither im Wachkoma 
(Sheba Medical Center Tel Aviv)

� Söhne lehnen Beendigung 
lebenserhaltender Maßnahmen ab

� Was hätte Sharon gewollt?

Beispiel
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Wachsfigur (Noam 
Braslavsky, Tel Aviv)

� PEG, 50 kg, zeitweise Beatmung

� 3 x Intensivstation (Pneumonie,  
Nierenversagen, Darmresektion…)

� Kosten $ 400.000/Jahr

„His brain is the size of a grapefruit. Our 
instinct is to provide hope, and to say that 
because he is alive there is a chance he 
will wake up - but this is never going to 
happen.'‘

Direktor, Sheba Medical Center

The Sydney Morning Herald, 6 Jan 2010

Beispiel

→ Würde eine Patientenverfügung die Entscheidung erle ichtern?



Gliederung
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1. Wie wir heute sterben

2. Was man eine PV schreibt

3. Wie man eine PV anwendet

4. Wie wirksame Vorsorge aussehen kann



Sterben früher

Thanatos 
(Ephesos, Griechenland)

Sensenmann
(Jean Fouquet, 1460)
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Sterben heute

� Bevölkerung: 
2 von 3 Todesfällen sind absehbar
23-50%: Entscheidungen über Leben/Tod

Van der Heide A et al, Lancet 2003

� Intensivstation: 
50-90% der Todesfälle durch Therapieverzicht

Sprung CL et al, JAMA 2003    
Vincent JL et al, Chron Respir Dis 2004

� Palliativbetreuung: 
70% der Todesfälle durch Therapieverzicht

Schildmann J et al, Palliat Med 2010
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Stellvertreter 
entscheiden

Fähigkeit zu 
eigener  

Entscheidung

Tragweite und 
Komplexität der 
Entscheidungen
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Betreuungsverfahren 1995-2009 (amtliche Erhebung)

Zunahme rechtlicher 
Betreuungen und 

Vorsorgevollmachten

Krankheitsprozess



Entwicklung 
der Medizin
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Lebensrettende Akutmedizin

effektiver als

Heilende Langzeitmedizin

Reaktionen:

Palliativmedizin, Medizinethik

Wandel des Arztethos



Patientenverfügung

Luis Kutner  (1969) Due Process of Euthanasia: The 
Living Will, A Proposal, Indiana Law Journal 44:539

The document should safeguard that in 
conditions in which an "individual's bodily state 
becomes completely vegetative and it is certain 
that he cannot regain his mental and physical 
capacities, medical treatment shall cease."

Luis Kutner

Wilhelm Uhlenbruck (1976) Der Patientenbrief –
die privatautonomie Gestaltung des Rechts auf 
einen  menschenwürdigen Tod. NJW 12: 566-570

Wilhelm Uhlenbruck
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Gliederung
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1. Wie wir heute sterben

2. Was man eine PV schreibt

3. Wie man eine PV anwendet

4. Wie wirksame Vorsorge aussehen kann
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„Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den 
Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich
festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt 
der Festlegung noch nicht unmittelbar 
bevorstehende Untersuchungen seines 
Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder 
ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt 
(Patientenverfügung )…“

§ 1901a  Abs. 1 
BGB

Legaldefinition
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www.justiz.bayern.de
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• Keine Bezeugung/Beglaubigung/Beurkundung nötig

• PV ist inhaltlich neutral, kann auch eine Einwilligung 
in alle indizierte Therapien sein („Maximaltherapie“)

• PV kann keine nicht-indizierten Handlungen fordern 

• PV ist verbindlich unabhängig von Art und Stadium 
der Krankheit/des Unfalls (§ 1901a Abs. 3 BGB)

• Kein Zwang zur PV (§ 1901a Abs 3 BGB)

• Keine Verfallsfrist, aber Aktualisierung ratsam 

Gängige Irrtümer
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Beratung
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� Ärztliche Beratungsseminare zu PV 2006-2010

� Befragung vor und nach Seminaren

� 25% hatten schon PV: fast 100% äußerten danach die 
Absicht zur Korrektur ihrer PV

� <10% der Bürger mit PV waren ärztlich beraten worden

Ärztliche Beratung verbessern!

Schöffner M. 
et al, DMW 
2012



� Fördert autonome Entscheidung durch Information

� Attestiert Einwilligungsfähigkeit

� Schafft ärztlichen Ansprechpartner für Interpretation

� Fördert die Umsetzung         Richter KP et al (1995) Arch Fam Med

� Stärkt Arzt-Patient-Verhältnis 
Reilly BM et al (1994) Arch Intern Med 

Qualifikation und Finanzierung nötig!

Argumente für 
ärztliche Beratung
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Gliederung
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1. Wie wir heute sterben

2. Was man eine PV schreibt

3. Wie man eine PV anwendet

4. Wie wirksame Vorsorge aussehen kann



„Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner 
Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum 
Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende 
Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder 
ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung ), 

prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die 
aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. 
Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des 
Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Eine 
Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen
werden.“

§ 1901a  Abs. 1 
BGB

Verbindlichkeit
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Rechtliche Vorgaben

� Dialog mit dem Rechtsvertreter des Patienten über 
den Patientenwillen (§1901b Abs.1 BGB)

� Sollvorschrift: Angehörige und Vertraute des 
Patienten mit einbeziehen (§1901b Abs. 2 BGB)

� Bei Dissens: Betreuungsgericht einschalten

� PV ist stets auszulegen!
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� 82jährige Frau: notfallmäßig auf Intensiv (Pneumonie)

� Schwiegersohn verlangt Behandlungsabbruch

� Tochter (Bevollmächtigte) legt PV vor:

Kölner Fall

„An mir sollen keine lebensverlängernden Maßnahmen vorgenommen 
werden, wenn nach bestem ärztlichem Wissen und Gewissen 
festgestellt wird, dass jede lebenserhaltende Maßnahme ohne 
Aussicht auf Besserung ist und mein Sterben nur verlängern würde.“

� Beatmung fortgeführt → Schweigersohn zieht Stecker

� Patient stirbt an Pneumonie 3 Tage später

� Verurteilung wegen versuchter Tötung (2 J. auf Bew.)

BGH 20.11.2010,  2 StR 320/10



� 71jährige ehemalige Pianistin

� Akutes Koma, Intensivstation, MRT: große 
Raumforderung im Gehirn

� PV: „wenn keine Aussicht auf ein würdevolles 
Leben besteht, lehne ich künstliche 
Lebensverlängerung ab“

� Prognose? Diagnose? → Lymphom: 
Chemotherapie?

� Ansprechen auf Therapie? Therapieziel?

Eigener Fall
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Verbreitung
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Umfrage 12/2012:

� >65jährige: 54% PV

� Doppelt so oft bei 
Privatversicherten



� Wie lässt sich sicherstellen, dass die PV im 
Bedarfsfall vorliegt?

� Gilt eine PV auch direkt (ohne rechtlichen 
Vertreter)?

� Was gilt als Widerruf?

� Birgt die PV ein Risiko?

� Wie lässt sich die Umsetzung der PV fördern?

Offene Fragen
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Vorsorgevollmacht
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� Beauftragung einer Vertrauensperson

� Ersetzt rechtliche Betreuung (kein Gerichtsverfahren)

� Schriftlich, sonst formfrei

� Bevollmächtigter ist an Patientenwille gebunden



vorausverfügter Wille (Patientenverfügung)

Aktuell erklärter Wille des entscheidungsfähigen Patienten

wenn nicht
gegeben

Behandlungswünsche
wenn nicht
vorhanden

Mutmaßlicher Wille
wenn nicht 
vorhanden

PV ist nicht alles…
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§1901a BGB, Wiesing, Jox et al. J Med Ethics 2010
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„Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die 
Festlegungen einer Patientenverfügung nicht auf die 
aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der 
Betreuer die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen 
Willen des Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage 
zu entscheiden (…). Der mutmaßliche Wille ist aufgrund 
konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksichtigen 
sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche 
Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen und 
sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten.“

§ 1901a  Abs. 1 BGB

Mutmaßlicher Wille
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Therapie
„Der behandelnde Arzt prüft, welche 
ärztliche Maßnahme im Hinblick auf den 
Gesamtzustand und die Prognose des 
Patienten indiziert ist. Er und der Betreuer 
erörtern diese Maßnahme unter Berück-
sichtigung des Patientenwillens als 
Grundlage für die nach § 1901a zu 
treffende Entscheidung.“

BGB §1901b Abs.1

PV ist nicht alles…
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Angestrebte Therapieziele:
� Verlängerung des Lebens

� Besserer Ernährungsstatus

� Mehr Lebensqualität

� Weniger Wundliegen

� Verschlucken verhindern

Sampson EL et al. 
(2009) Cochrane 

Databse Syst Rev.

Magensonde
bei Demenz 
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→ Durchfall, Übelkeit, Erbrechen
→ Hautentzündungen
→ Weniger Zuwendung
→ Oft Fixierung



� 89jähriger Vater einer ärztlichen Kollegin

� Rasch fortschreitende, unheilbare Demenz

� Tochter wird gedrängt zur Entscheidung PEG-Sonde 
→ überlastet, will Betreuung zurückgeben

� Übernahme und Klärung: keine Indikation, 
gemeinsame Entscheidungsfindung/Verantwortung 
→ friedlicher Trauerverlauf

Entlastung von einseitiger Entscheidungen 
verringert Schuldgefühle und pathologische Trauer

Fallbeispiel
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Gliederung
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1. Wie wir heute sterben

2. Was man eine PV schreibt

3. Wie man eine PV anwendet

4. Wie wirksame Vorsorge aussehen kann



� Strukturierter, langfristiger Kommunikationsprozess

� Angebot an chronisch Kranke oder Betagte

� Beratung durch Sozialarbeiter, Pflegende, Ärzte –
orientiert an Therapiezielen und Patientenwünschen

� Dokumentation: Werteanamnese, Vorsorgevollmacht, PV, 
ärztliche Notfallpläne

� Vernetzung mit Arzt, Klinik, Heim, Rettungsdienst –
Dokumente für alle leicht zugänglich

Advance Care 
Planning
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� Randomisierte Studie, n = 309 Patienten > 80 J.

� Nach 6 Monaten 56 †: Präferenzen respektiert 
bei 86% (ACP) vs. 30% (kein ACP)

� Angehörige (ACP): ↓ Stress, Angst, Depression

Detering KM et al. BMJ 2010
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Beispiele & Effekte
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Die Straße sagt dem Reisenden nicht, 
was ihn am Ende seines Weges erwartet.

Sprichwort der Bantu

Denke über deine Zukunft nach, sonst 
hast du keine. 

Schwedisches Sprichwort

Dialektik
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Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit!

ralf.jox@med.lmu.de


